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Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
DriƩer, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (OTTO HATTENDORF GmbH, Industriestraße 1, 
31698 Lindhorst, Telefon [05725-94010], Telefax [05725-940116), E-Mail [info@oƩo-haƩendorf.de]) 
miƩels einer eindeuƟgen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die MiƩeilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günsƟgste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die MiƩeilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe ZahlungsmiƩel, das Sie bei der ursprünglichen 
TransakƟon eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Ausnahmen vom Widerrufsrecht 

 

Es gibt gesetzliche Ausnahmen vom Widerrufsrecht (§ 312g Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch). Für 
Heizöl ist gemäß § 312g Absatz 2 Nummer 8 Bürgerliches Gesetzbuch der Widerruf ausgeschlossen, 
da der Preis des Heizöls von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer 
(Verkäufer) keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auŌreten können. Darüber hinaus 
erlischt das Widerrufsrecht gemäß § 312g Absatz 2 Nummer 4 Bürgerliches Gesetzbuch vorzeiƟg, 
wenn sich die Ware bei Lieferung mit Restbeständen in Ihrem Tank vermischt. 

 


